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Projekttitel Gesamt-
projekt-
kosten 
(Euro) 

Gesamt-
förder-
summe 
(Euro) 

Jahr der 
Bewil-
ligung 

Antrag-
stellende 

Förder-
pro-
gramm 

Modellprojekt Misteleindämmung Bissingen – ein Beitrag 
zum Erhalt naturschutzfachlich bedeutsamer 
Streuobstbestände 

16.404 11.483 2022 Kommune BSG 

Streuobstwieseninitiative Beuren - Wege einer 
naturschutzgerechten Nutzung und Pflege von 
Streuobstwiesen 

17.111 11.978 2021 Kommune BSG 

Untersuchung der Ameisenfauna im NSG Schopflocher Moor 5.950 5.355 2020 Verband / 
Verein 

BSG 

Konzept zur Habitatverbesserung der Kreuzotter im NSG 
Schopflocher Moor und im Oberen Filstal 

26.995 24.296 2018 Kommune BSG 

Schutz- und Entwicklungskonzept für Raubwürger-
Winterreviere 

9.800 8.820 2018 Verband / 
Verein 

BSG 

Kommunen & Biologische Vielfalt: Exemplarische Umsetzung 
von Naturschutzmaßnahmen mit begleitender 
Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt Metzingen 

2.784 1.392 2017 Kommune BSG 

Kommunen & Biologische Vielfalt: Exemplarische Umsetzung 
von Naturschutzmaßnahmen mit begleitender 
Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt Münsingen 

9.337 4.669 2017 Kommune BSG 

Kommunen & Biologische Vielfalt: Exemplarische Umsetzung 
von Naturschutzmaßnahmen mit begleitender 
Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt Reutlingen 

10.050 5.025 2017 Kommune BSG 

Biologische Vielfalt auf kommunalen Grünflächen 19.943 13.960 2016 Hochschul
e 

BSG 

Entwicklung einer Blühmischung aus dem Biosphärengebiet 
für das Biosphärengebiet 

2.700 1.890 2016 Unterneh
men / 
Privat 

BSG 

Pflege- und Nutzungskonzeption für den Bereich des 
Wildgeheges und seiner Umgebung im Markwasen, Stadt 
Reutlingen 

20.474 11.517 2016 Kommune BSG 

Leitfaden Biologische Vielfalt durch Gestaltung von 
Betriebsflächen 

19.087 13.361 2015 Hochschul
e 

BSG 

Perlen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb: Naturschutz- 
und Pflegekonzept für das Gebiet „Watzenried / Halde“ 

20.036 18.043 2015 Verband / 
Verein 

BSG 

Wiederansiedlung des Wiedehopfs 6.116 4.752 2015 Verband / 
Verein 

BSG 

Wiederherstellung artenreicher Wiesen auf der 
Schwäbischen Alb 

22.406 20.165 2015 Verband / 
Verein 

BSG 

Digitaler Felslehrpfad (App) 10.735 7.515 2014 Verband / 
Verein 

BSG 

Landschaftspflege- und 
Land(wirtschafts)entwicklungskonzeption am Albtrauf von 
Reutlingen 

23.961 11.981 2014 Kommune BSG 

Materialkauf für die Forschungsstation Randecker Maar 1.585 1.110 2014 Verband / 
Verein 

BSG 

Monitoring von Wanderfalken und Uhus im Biosphärengebiet 10.309 7.216 2014 Verband / 
Verein 

BSG 

Perlen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb: Naturschutz- 
und Pflegekonzept für das Gebiet „Hirnkopf/Baach“ 

12.867 9.007 2014 Verband / 
Verein 

BSG 

Unternehmen und Biologische Vielfalt im Biosphärengebiet – 
Teil 2 

20.000 13.000 2014 Hochschul
e 

BSG 

Artenschutzprojekt Kleineulen (Sperlingskauz) 10.222 7.155 2013 Verband / 
Verein 

BSG 

Biotopvernetzungskonzept für die Gelbbauchunke im 
Reutlinger Stadtwald und exemplarische Umsetzung von 
Habitatentwicklungsmaßnahmen 

4.950 2.475 2013 Kommune BSG 

Erfassung der Holzkäferfauna im Reutlinger Wildgehege 11.752 5.876 2013 Kommune BSG 

Fortführung und Abschluss der qualitativen Untersuchung 
der Ameisenfauna im NSG Listhof insb. im Hinblick auf 
naturschutzrelevante Arten 

4.000 3.200 2013 Verband / 
Verein 

BSG 

Monitoring der Vegetationsstruktur an Felsbiotopen im 
Biosphärengebiet 

4.538 3.177 2013 Verband / 
Verein 

BSG 

Unternehmen und Biologische Vielfalt im Biosphärengebiet 18.600 13.020 2013 Hochschul
e 

BSG 

Qualitative Untersuchung der Ameisenfauna im NSG Listhof 
und Einbeziehung der Ergebnisse in das Bildungsprogramm 
des UBZ Listhof 

4.000 3.200 2012 Verband / 
Verein 

BSG 
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Abenteuer Greifvogelbeobachtung - unter Einbeziehung 
moderner Beobachtungstechniken - Konzeption und 
Vorbereitung 

6.222 4.355 2012 Verband / 
Verein 

BSG 

Tag der offenen Tür der Forschungsstation Randecker Maar 
in Kooperation mit der Geschäftsstelle Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb 

2.380 1.666 2012 Verband / 
Verein 

BSG 

Reparatur von Stationsunterkünften der Forschungsstation 
Randecker Maar 

4.443 3.110 2012 Verband / 
Verein 

BSG 

Wiederanlage und Neupflanzung eines Teils des hist. 
Streuobstgürtels am Ortsrand von Altsteußlingen, Briel, 
Granheim, Erbstetten u. Frankenhofen 

2.774 1.387 2012 Interessen
sgemeinsc
haft 

PLENUM 

Anbau an den gemeindeeigenen Schafstall zur 
Unterstützung der extensiven Beweidung 
naturschutzrelevanter Flächen 

117.844 41.245 2012 Kommune PLENUM 

Behandlungsanlage zur Bekämpfung von Moderhinke 2.812 1.125 2012 Unterneh
men / 
Privat 

PLENUM 

Behandlungsanlage zur Bekämpfung von Moderhinke 2.623 1.049 2012 Unterneh
men / 
Privat 

PLENUM 

Anschaffung eines Schafzaunes 776 310 2012 Unterneh
men / 
Privat 

PLENUM 

Anschaffung eines Klauenbad zur Bekämpfung der 
Moderhinke 

1.120 448 2012 Unterneh
men / 
Privat 

PLENUM 

Anschaffung eines Schafzauns 597 239 2012 Unterneh
men / 
Privat 

PLENUM 

Bau von Nisthilfen für Wildbienen 2.359 1.651 2012 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Aufbau von Blumenwiesen-Patenschaften 3.170 2.219 2012 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Zaunbau zur Landschaftspflege mit Ziegen 8.252 3.301 2012 Interessen
sgemeinsc
haft 

PLENUM 

Erstellen einer Wanderwegekonzeption für das Gbiet der 
Gemeinde Sonnenbühl 

14.770 7.385 2012 Kommune PLENUM 

Wiederanlage des historischen Streuobstgürtels am Ortsrand 
von Altsteußlingen, Briel, Granheim und Mundingen 

7.877 4.726 2011 Interessen
sgemeinsc
haft 

PLENUM 

Weiterentwicklung des Sortenerhaltungsgartens 
Kirschenheimat 

7.017 3.509 2011 Kommune PLENUM 

Zaun zur Koppelbeweidung mit Schafen 1.906 762 2011 Unterneh
men / 
Privat 

PLENUM 

Schaf- und Ziegenzaun 3.710 1.484 2011 Unterneh
men / 
Privat 

PLENUM 

Haltung von Neckarschnucken zur Landschaftspflege 2.799 1.120 2011 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Zaunbau am Florianberg zur Ziegenbeweidung, Metzingen 
  

2011 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Horstbaumerfassung im Biosphärengebiet Schwäbische Alb - 
Verstetigung des Monitorings unter Mitarbeit von 
Ehrenamtlichen 

2.967 2.374 2010 Verband / 
Verein 

BSG 

Untersuchung der Ameisenfauna auf dem ehemaligen 
Truppenübungsplatz Münsingen - Teil II  

6.920 4.844 2010 Verband / 
Verein 

BSG 

Untersuchung der Schneckenfauna in naturnah 
bewirtschafteten Waldflächen um Pfullingen 

4.927 4.434 2010 Verband / 
Verein 

BSG 

Aufbau eines Geräteparks zur Förderung des Steuobstbaus 8.128 4.877 2010 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Beweidungskonzeption für den Sellenberg 3.757 1.879 2010 Kommune PLENUM 

Erweiterung eines Schafstalls zur Landschaftspflege 4.500 900 2010 Unterneh
men / 
Privat 

PLENUM 
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Bau eines Ziegenzauns zur Pflege des Kalkmagerrasens 4.235 1.694 2010 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Zaunbau zur Landschaftspflege mit Ziegen 2.165 866 2010 Kommune PLENUM 

Ziegenzaun zur extensiven Beweidung von Wacholderheiden 
und Flyer zur Öffentlichkeitsarbeit 

2.200 934 2010 Unterneh
men / 
Privat 

PLENUM 

Stallbau am Florian zur Unterbringung von Ziegen 9.972 3.989 2010 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Schwarzwildkonzept der Stadt Münsingen 24.960 12.480 2009 Kommune BSG 

Wildbienen des ehemaligen Truppenübungsplatzes 
Münsingen - Verbreitung, Gefährdung und Schutz (Teil II) 

10.190 7.133 2009 Verband / 
Verein 

BSG 

Digitale Erfassung von Zugvogelbeobachtungsdaten am 
Randecker Maar 

9.497 6.648 2008 Verband / 
Verein 

BSG 

Untersuchung der Ameisenfauna im Münsinger Hardt 6.300 4.410 2008 Verband / 
Verein 

BSG 

Horstbaum- und Greifvogelerfassung in Kern- und 
Pflegezonen des Biosphärengebiets Schwäbische Alb  

21.031 14.722 2008 Verband / 
Verein 

BSG 

Neuauflage Informationsfaltblatt ehemaliger 
Truppenübungsplatz Münsingen  

5.789 2.895 2008 Bund BSG 

Umgestaltung der Hofanlage zu einem „Biosphären-
Bauerngarten“  

12.187 4.265 2008 Unterneh
men / 
Privat 

BSG 

"Leih-a-Schaf" - Konzept für ein Pflegemanagement von 
Streuobstwiesen und Grünland mit gefährdeten Schafrassen 
am Beispiel Gönningen 

9.356 4.678 2008 Kommune PLENUM 

 

 

3.5 Handlungsfeld Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 

 

Auswahl an größeren Projekten (über das Förderprogramm des Biosphärengebiets 

hinaus): 

 

 Jährliche Biosphärenwoche 

 Erstellung von Flyern, Pressemitteilungen, Fernseh- und Radiobeiträge  

 Teilnahme an Messen  

 Betreuung von Social media 

 Betreuung von Infoständen 

 und viele weitere… 

 

 

Projekte des Biosphärengebiets- und PLENUM-Förderprogramms: 
 
Projekttitel Gesamt-

projekt-
kosten 
(Euro) 

Gesamt-
förder-
summe 
(Euro) 

Jahr der 
Bewil-
ligung 

Antrag-
stellende 

Förder-
pro-
gramm 

Landschaftsverbund Blumenwiesen-Alb – Gemeinden und 
ihr Beitrag zur Erhaltung des artenreichen Grünlands der 
Mittleren Schwäbischen Alb 

13.833 9.683 2020 Verband / 
Verein 

BSG 

Webcams im Biosphärengebiet Schwäbische Alb 7.140 3.570 2019 Kommune BSG 

Kirschenfest in Dettingen an der Erms – 
Öffentlichkeitsarbeit und Logistik  

15.840 7.920 2019 Kommune BSG 

Webcams im Biosphärengebiet Schwäbische Alb 7.140 3.570 2018 Kommune BSG 

Webcams im Biosphärengebiet Schwäbische Alb 7.976 5.583 2018 Verband / 
Verein 

BSG 
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Umsetzung der Maßnahme "Buswerbung" des 
Kommunikationskonzeptes Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb der Stadt Reutlingen 

10.823 5.412 2018 Kommune BSG 

Landwirtschaftliches Hauptfest 2018 4.193 2.935 2018 Verband / 
Verein 

BSG 

Webcams im Biosphärengebiet Schwäbische Alb 19.480 9.740 2016 Kommune BSG 

Erstellung einer Werbebroschüre für den Biosphärenbus 1.777 889 2015 Kommune BSG 

Tierisches Nachtleben im Biosphärengebiet 12.166 8.531 2015 Verband / 
Verein 

BSG 

Umsetzung Kampagne „Nähe“ des 
Kommunikationskonzepts Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb 

10.787 5.394 2015 Kommune BSG 

„Biosphärisch feiern“ - Tipps zur Planung von Festen und 
Events im Biosphärengebiet  
Schwäbische Alb 

3.929 2.750 2014 Verband / 
Verein 

BSG 

Erstellung einer Werbebroschüre für den  Biosphärenbus 
(Neuauflage) 

1.160 522 2014 Kommune BSG 

Kommunikationskonzept der Stadt Reutlingen zum 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb 

13.042 6.521 2014 Kommune BSG 

Kunst- und Aktionspfad am Randecker Maar (2015) 35.191 15.836 2014 Verband / 
Verein 

BSG 

„Biosphärengebietsverträglich feiern“ - Tipps zur Planung 
von Festen und Events im Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb 

2.602 1.821 2013 Verband / 
Verein 

BSG 

Erstellung einer Werbebroschüre für den Biosphärenbus 1.249 625 2013 Kommune BSG 

Informationsbroschüre der im Biosphärengebiet tätigen 
Naturschutzverbände 

14.838 10.499 2013 Verband / 
Verein 

BSG 

Stickeralbum Tiere und Pflanzen des Biosphärengebiets 
Schwäbische Alb 

10.183 7.128 2013 Verband / 
Verein 

BSG 

Informationstafel und Sortenbeschilderung im 
Obstsortenmuseum 

2.768 1.384 2012 Kommune PLENUM 

Einrichtung eines Arbeitskreises und Vermittlung von 
Fachkenntnissen zur naturschutzfachlichen Pflege von 
Streuobstwiesen 

7.646 3.058 2012 Kommune PLENUM 

Schüler legen eine Streuobstwiese an - von der Pflanzung 
bis zur Ernte (Fortführung) 

4.152 2.491 2012 Verband / 
Verein 

PLENUM 

"Ausemländle" 51.354 18.697 2012 Unternehm
en / Privat 

PLENUM 

Informationsveranstaltungen und Schulungen im Rahmen 
des Landschaftsentwicklungskonzepts Pfullingen 

14.976 5.990 2012 Kommune PLENUM 

Schüler legen eine Streuobstwiese an - von der Pflanzung 
bis zur Ernte 

5.245 2.623 2011 Kommune PLENUM 

Streuobstlehrpfad Grabenstetten 4.247 2.973 2011 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Flyer "Streuobstbau, Brennerei, Vermarktung" 2.856 1.428 2011 Unternehm
en / Privat 

PLENUM 

Aktualisierung des Flyers für ebbes Guad's 2.170 1.085 2011 Unternehm
en / Privat 

PLENUM 

Klausurtagung der AlbhofTour - Betriebe 821 575 2011 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Erarbeitung von Sachinformationen zu Landschafts-
Highlights auf der Sonnenalb 

5.400 2.700 2011 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Zwiefalter Vespermarkt 7.436 3.718 2011 Kommune PLENUM 

Frühstück mal regional - mit PLENUM auf dem Bauernhof-
Brunch 

2.444 1.711 2011 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Wildobst und Wildbienen 3.794 2.276 2011 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Lehr- und Schautafel für Wildbienenstadn im 
Altsortenmuttergarten 

3.513 2.459 2011 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Mittelalterlicher Klostergarten 9.751 5.851 2011 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Konzeption für einen Broterlebnisweg 4.608 2.304 2011 Unternehm
en / Privat 

PLENUM 

Errichtung eines Lehrbienenstandes mit Bienelehrpfad 15.246 10.672 2011 Verband / 
Verein 

PLENUM 
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Projekttitel Gesamt-
projekt-
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Gesamt-
förder-
summe 
(Euro) 
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Antrag-
stellende 

Förder-
pro-
gramm 

Expedition Landwirtschaft - Koordination und Aufbau von 
Bildungsangeboten auf dem Bauernhof 

2.200 1.540 2011 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Umsetzung der Konzeption zur Besucherlenkung und 
Öffentlichkeitsarbeit im FFH- und Landschaftsschutzgebiet 
auf der Achalm 

14.232 7.116 2011 Kommune PLENUM 

150 Jahre Pomologisches Institut 31.875 22.312 2010 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Zelt zur Überdachung des Präsentationsstandes "Feines 
von Reutlinger Streuobstwiesen" 

3.362 1.681 2010 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Neustrukturierung der Obstanlage am Unteren 
Galgenberg, 3. und letzter Abschnitt 

3.518 1.759 2010 Kommune PLENUM 

Infosystem für die vereinseigene Schul- und 
Musterstreuobstwiese 

2.267 1.587 2010 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Anlage eines Streuobstarboretums an der geplanten 
Ferienanlage Hopfenburg 

11.864 8.305 2010 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Neustrukturierung der Obstanlage am Unteren 
Galgenberg, 3. und letzter Abschnitt 

25.943 14.269 2010 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Schafhaltung ohne Moderhinke - Teil 3 11.274 6.764 2010 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Nachhaltige Wildbretvermarktung 8.165 4.899 2010 Unternehm
en / Privat 

PLENUM 

Infotafeln "Landwirtschaft im Biosphärengebiet" 1.375 963 2010 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Beschaffung von Informationsmaterial für die 
Öffentlichkeitsarbeit 

2.091 1.046 2010 Interessens
gemeinsch
aft 

PLENUM 

Zerlegekurse für Weiderindfleisch 8.995 3.341 2010 Unternehm
en / Privat 

PLENUM 

Kutschfahrten im PLENUM-Gebiet 11.194 3.358 2010 Unternehm
en / Privat 

PLENUM 

Unterstützung der Marketingaktivitäten Verein 
Blumenwiesen-Alb e.V. 

3.004 1.802 2010 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Naturbeobachtungsstand Seebachtal 3.927 2.356 2010 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Öffentlichkeitsarbeti für Naturerlebnis-Kutschfahrten 1.284 642 2010 Unternehm
en / Privat 

PLENUM 

Neustrukturierung der Obstanlage am Unteren 
Galgenberg, 2. Abschnitt 

7.767 3.884 2009 Kommune PLENUM 

Unterwuchsnutzung auf der Strueobstwiese im Rahmen 
der Erweiterung des Ermtal-Obst-Radwegs Unterer 
Galgenberg 

19.711 11.827 2009 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Schafhaltung ohne Moderhinke 8.962 6.273 2009 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Die Alblinse: Geschichte und Wiederentdeckung, Foto- 
und Interviewdokumentation zur ÖA für eine alte 
Kulturpflanze 

18.950 11.370 2009 Interessens
gemeinsch
aft 

PLENUM 

Frühstück mal regional - mit PLENUM auf dem Bauernhof-
Bruch 

2.315 1.621 2009 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Weinbau am Georgenberg 20.800 10.000 2009 Kommune PLENUM 

Ackerschilder zur Information an "Alb-Leisa Feldern" 1.145 802 2009 Unternehm
en / Privat 

PLENUM 

Umsetzung Museumsausstellung Weinbaumuseum 
Metzingen 

18.255 9.128 2009 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Infotafeln für das Projekt "Feines von Reutlinger 
Streuobstwiesen" 

3.293 1.976 2009 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Flyer zum Theaterstück "Der Schäfer von Hayingen" 3.556 2.489 2009 Interessens
gemeinsch
aft 

PLENUM 

CMT 2009 - Biosphärengebiets-Lounge  33.320 16.660 2008 Kommune BSG 

Biosphärenwege in der Stadt - Heimattage 2009  154.951 30.990 2008 Kommune BSG 

Lehrgarten "Unterwuchsnutzung auf der Streuobstwiese 
im Rahmen der Erweiterung des Ermstal-Obst-Radweges 
"Unterer Galgenberg" 

7.074 4.244 2008 Verband / 
Verein 

PLENUM 

Grünes Klassenzimmer auf der Streuobstwiese 10.389 6.233 2008 Verband / 
Verein 

PLENUM 
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1. Zusammenfassung: Welche Vorteile, Chancen und Herausforderungen gehen mit einem 

Beitritt zum Biosphärengebiet Schwäbische Alb (BSG) einher? 

Vorteile und Chancen  

Vorteile und Chancen, die sich monetär beziffern lassen (finanzielle Anreize): 

 Lage im BSG berechtigt zur Antragstellung für eine anteilige Finanzierung von Modellprojekten über das 

BSG-Förderprogramm (aktuell 200.000 Euro pro Jahr) in allen Handlungsfeldern des BSG. 

 Fläche im BSG (sofern nicht bereits Lage in einem Schutzgebiet) berechtigt zur Antragstellung für Mittel 

der Landschaftspflegerichtlinie für Maßnahmen zur Förderung der Landschaftspflege und Erhaltung 

der Biodiversität, u.a. auch Investition in kleine landwirtschaftliche Betriebe, Investition in die 

Verarbeitung und Vermarktung naturschutzgerecht produzierter Erzeugnisse (z.B. bauliche Anlage oder 

technische Einrichtung), Investition für Landschaftspflege (Maschinen, Geräte oder technische 

Hilfsmittel). 

 Bessere Chancen bei der Einwerbung von Drittmitteln von z.B. Stiftungen, Förderprogrammen 

und Unternehmensspenden. 

 Einkommenssteigerung durch BSG-Tourismus in Höhe von 16 Mio. Euro / Jahr1: Generierung 

zusätzlicher direkter Einkommen (z.B. Gehälter, Beherbergungsbetriebe, Gastronomie) und indirekter 

Einkommen (z.B. Vorleistungen wie Bäcker, Dienstleister, Handwerker) durch Tages- und 

Übernachtungsgäste, die wegen des BSG die Region bereisen. 

 

Weitere Chancen und Vorteile: 

 Stärkung einer nachhaltigen und naturschutzorientierten Regionalentwicklung durch 

Herstellung von Win-Win Situationen für Unternehmen, Landnutzer, nachhaltiger Tourismus, 

Verarbeitungsbetriebe, Erhalt der biologischen Vielfalt und Gesellschaft. Beispiele:  

o Förderung der Artenvielfalt z.B. durch Kernzonen, biodiversitätsfördernde Maßnahmen und 

Besucherlenkung (ökologischer Aspekt); 

o Förderung der Vermarktung regionaler und nachhaltiger Produkte, der regionalen 

Wertschöpfung und des nachhaltigen Tourismus (ökonomischer Aspekt), z.B. Regionalmarke 

Albgemacht, Bienenstrom oder Biomusterregion; 

o Stärkung der Bildungsarbeit bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (z.B. durch 

Biosphärenschulen, Biosphären-Kitas oder die Angebote der außerschulischen 

Bildungspartner) und Stärkung des Gedankens der inklusiven Teilhabe von Menschen mit 

Beeinträchtigung (z.B. Kooperationsprojekt „Der Weg ist das Ziel“) mit der BruderhausDiakonie 

Buttenhausen, dem Samariterstift Grafeneck und der Arbeit in Selbsthilfe inklusiv gGmbH 

Mössingen (sozialer Aspekt). 

 Marketingvorteile für Kommunen, Unternehmen und weitere Akteur*innen durch UNESCO-Label des 

BSG. 

 Mehr Nachhaltigkeit in der Entwicklungszone und Verbesserung des Nachhaltigkeitsimages (Außen- 

und Innenwahrnehmung) der Kommune und der Akteur*innen, die sich das BSG zu Nutze machen. 

 Förderung fachlicher und politischer Vernetzungsmöglichkeiten. 

 Steigerung des Zusammengehörigkeitsgefühls mit anderen BSG-Kommunen und Akteuren. 

 Ggfls. Wettbewerbsvorteil im interkommunalen Wettbewerb. 

 Anreize zur Förderung des freiwilligen Engagements für eine nachhaltige Regionalentwicklung. 

 Förderung der regionalen Identität durch das BSG (Aufwertung der Heimat durch UNESCO-

Modellregion, Erhalt der Kulturlandschaft und historisch-kulturelles Erbe). 

                                                 
1 Job et al. unveröffentlicht 

https://www.biosphaerengebiet-alb.de/foerdern-mitmachen/albgemacht
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/foerdern-mitmachen/albgemacht
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/biosphaerengebiet/organisation/biosphaerengebiet-schwaebische-alb-ev#c1996
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/biosphaerengebiet/organisation/biosphaerengebiet-schwaebische-alb-ev#c1996
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/projekte/detail/erweiterung-des-netzwerks-biosphaerenschulen
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/projekte/detail/soziales-kooperationsprojekt-der-weg-ist-das-ziel
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 BSG ist ggfls. ein Standortfaktor für die Ansiedlung und Investitionen von Unternehmen (z.B. 

Gastronomie, nachhaltiger Tourismus, verarbeitendes Gewerbe). 

 Förderung des Engagements für eine nachhaltige Entwicklung. 

 Vereinfachung des Zugangs zu Beratungsleistungen durch Geschäftsstelle des BSG und weiterer BSG-

Akteure (Behörden, Kommunen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen und weitere Institutionen). 

 Mitgestaltung der Region und Gesamtentwicklung des BSG über Vertreter*innen im Lenkungskreis, 

BSG-Verein und Rahmenkonzept. 

 BSG ist eine Plattform zur Vorbereitung auf die Zukunft und Erprobung von modellhaften Lösungen 

für regionale Herausforderungen. 

 Beitrag zur Erhaltung von Infrastruktur (Gastronomie, Läden, touristische Dienstleistungen). 

 Die Geschäftsstellen des BSG mit 23,5 Personalstellen, die sich als Servicestelle für die Region 

versteht, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und gemeinsam mit den Akteur*innen der Region 

die o.g. Vorteile umsetzt und Herausforderungen der Region mittels Modellprojekten versucht zu lösen. 

 

Herausforderungen 

Herausforderungen, die sich monetär beziffern lassen: 

 Stilllegung der Holznutzung in Kernzonen (Einkommensverlusten durch die Stilllegung von Waldflächen 

steht die Möglichkeit zur Generierung von Ökopunkten im naturschutzrechtlichen Ökokonto nach 

Maßgabe der Ökokonto-Verordnung gegenüber. Wenn Kommunen Ökopunkte generieren möchten, 

werden die Flächen zunächst als Bannwald ausgewiesen und mit 4 Ökopunkten pro Quadratmeter 

vergütet. Anschließend wird der Bannwald durch die Verordnung des Biosphärengebiets als Kernzone 

ausgewiesen. Kernzonen stellen einen großen Mehrwert für die Biodiversität dar). 

 Finanzieller Beitrag der Kommunen für Personal und Förderprogramm des BSG (dieser ermöglicht aber 

Mitspracherechte im Lenkungskreis für strategische Entwicklungen des BSG und erhöht das 

Verantwortungsgefühl der Kommunen für das BSG). 

 

Weitere Herausforderungen: 

 Eigeninitiative erforderlich (Ideen, Zeit für Abstimmungen, Arbeitsaufwand und in Bezug auf 

Förderprojekte auch finanzieller Eigenanteil)  

 Einschränkungen der Jagd in Kernzonen (Drückjagden sind erlaubt, durch regelmäßige Evaluation wird 

darauf geachtet, dass eine effektive Wildschadensverhütung möglich bleibt).  

 Ggfls. Verringerung der Jagdpacht auf Kernzonenflächen. 

 Schließen von den meisten Wegen in den Kernzonen, um die Nutzung der Kernzonen zu minimieren 

(wichtige Wege können nach Einzelfallbewertung offenbleiben oder verlegt werden) 

 Verbot von Bioziden (Mittel im nicht-agrarischen Bereich zur Bekämpfung von Schädlingen) in der Kern- 

und Pflegezone, um die Erhaltung der Artenvielfalt zu fördern (§ 30a BNatSchG) 

 Verzicht auf Pflanzenschutzmittel auf extensiv genutzten Flächen in der Kern- und Pflegezone, um die 

Erhaltung der Artenvielfalt zu fördern (auf landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen in der Pflegezone 

ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nach den Grundsätzen des integrierten Pflanzenschutzes des 

Landes möglich; § 34 NatSchG) 

 Verzicht chemisch synthetischer Pflanzenschutzmitteln in privaten Gärten in der Entwicklungszone, um 

die Erhaltung der Artenvielfalt zu fördern (für biologische und chemische Pflanzenschutzmittel gibt es 

keine Einschränkungen; § 34 A NatSchG).  
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Hinweis:  

Vom Biosphärengebiet gehen keine Einschränkungen für die Bewirtschaftung intensiv genutzter 

landwirtschaftlicher Flächen aus und es sind auch keine solchen geplant. Einige Landwirtinnen und 

Landwirte haben dennoch Sorgen, dass durch einen Beitritt zum Biosphärengebiet in Zukunft 

Einschränkungen für die Bewirtschaftung ihrer landwirtschaftlichen Flächen entstehen. Intensiv genutzte 

landwirtschaftliche Flächen können daher im Zweifel in die Entwicklungszone (Wirtschaftszone), anstatt 

in die Pflegezone aufgenommen werden. Seit Gründung des BSG haben bereits sehr viele Landwirtinnen 

und Landwirte vom BSG profitiert (s. Kap. 4.1). 

 

2. Worum geht es im Biosphärengebiet Schwäbische Alb? 

Als UNESCO zertifizierte Modellregion für nachhaltige Entwicklung verfolgt das Biosphärengebiet Schwäbische 

Alb das übergeordnete Ziel, ökologische, ökonomische und soziale Interessen unter dem Leitbild einer 

naturschutzorientierten und nachhaltigen Regionalentwicklung zusammenzuführen. Kurzum geht es im 

Biosphärengebiet Schwäbische Alb um ertragreiche Wirtschaftsformen, ein gelingendes gesellschaftliches 

Zusammenleben – und zugleich um den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen („Schützen durch Nützen“). 

Im Vordergrund stehen Anreize und Chancen, die für eine freiwillige Teilnahme an Modellprojekten motivieren 

sollen. Im Rahmen vieler nachhaltiger Projekte wird der Grundgedanke „Leben und Wirtschaften im Einklang 

mit der Natur“ in intensiver Zusammenarbeit mit Akteurinnen und Akteuren aus Kommunen, Behörden, 

Verbänden, Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen, dem Land Baden-Württemberg und 

vielen weiteren erfolgreich umgesetzt. Das Biosphärengebiet ist insbesondere in folgenden Handlungsfeldern 

aktiv: Land- und Forstwirtschaft, Regionalvermarktung, regionale Wertschöpfung, nachhaltiger Tourismus, 

Bildung für nachhaltige Entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, Forschung & Monitoring, historisch-kulturelles 

Erbe, Erhalt der Biodiversität.  

Das große Interesse zahlreicher Kommunen, dem Biosphärengebiet beizutreten, zeigt, dass sich das 

Biosphärengebiet auf einem guten Weg befindet.  

 

2.1 Welche Ansätze verfolgt das Biosphärengebiet? Was verstehen wir unter einer 

„nachhaltigen und naturschutzorientierten Regionalentwicklung“?  

Die Schwäbische Alb und das Albvorland sind landschaftlich attraktiv und durch eine ökologisch wertvolle 

Kulturlandschaft geprägt. Aus räumlicher Sicht bietet die enge Stadt-Land-Verflechtung (z.B. gute 

Erreichbarkeit des BSG für Tagesgäste, gute Absatzchancen für regionale Produkte in der Metropolregion 

Stuttgart sowie in den Großstädten Reutlingen und Ulm) eine sehr gute Ausgangsposition für eine erfolgreiche 

Regionalentwicklung, die durch das Biosphärengebiet und andere weiter gestärkt wird. 

Aber das „Artensterben“ findet auch auf der Schwäbischen Alb und im Albvorland statt. Allein von 2008 bis 

2018 wurde ein Artenverlust (Insekten) von durchschnittlich 34 % im Grünland und 36 % im Wald auch auf 

der Alb nachgewiesen2. Landwirtschaftliche Betriebe, Gaststätten, medizinische Einrichtungen und Dorfläden 

im ländlichen Raum haben enorme wirtschaftliche Herausforderungen zu stemmen. Z.B. halbierte sich in den 

vergangenen 20 Jahren die Anzahl der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe im Landkreis Reutlingen3. 

Im Tourismus steht die Alb im Wettbewerb mit anderen Regionen und der PKW-Verkehr durch Touristen 

(85 % reisen mit dem eigenen PKW an4) ist insbesondere am Wochenende stellenweise noch zu hoch. 

Dies sind nur einige Beispiele für regionale Herausforderungen, die das Biosphärengebiert zu lösen versucht. 

Dem gegenüber stehen regionale Potentiale, die es zu nutzen gilt. Hier setzt das Leitbild der 

naturschutzorientierten und nachhaltigen Regionalentwicklung an: Es werden Win-Win Situationen 

angestrebt, also Lösungen, durch die Natur, Kultur, Regionalwirtschaft sowie Einwohner*innen und Gäste 

                                                 
2 Seibold et al. 2019. Veröffentlicht von den Biodiversitäts-Exploratorien in der Zeitschrift “Nature”. 
3 Daten des stat. Landesamts BW 
4 Job et al. unveröffentlicht 
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profitieren, damit sich die Region nachhaltig weiterentwickeln kann, Arbeitsplätze erhalten und Innovationen 

gefördert werden.  

So soll z.B. durch die Förderung der Vermarktung für regionaler Produkte, die zur Erhaltung der 

Kulturlandschaft beitragen sowie wertvolle Lebensräume und die Artenvielfalt fördern (z.B. durch die 

Regionalmarke Albgemacht), und die Förderung einer regionalen Wertschöpfung der Konsum dieser 

regionalen Produkte durch Bürger*innen und Gäste angekurbelt werden. Hotels, Gastronomiebetriebe und 

Informationszentren der Partner-Initiative verwenden diese regionalen Produkte gezielt in ihrem 

kulinarischen Angebot und im Verkauf.  

Landwirt*innen sollen Unterstützung erfahren (z.B. durch Beratung, Marketing und finanzielle Förderung), 

die Vermarktung und Weiterverarbeitung qualitätsvoller regionaler Produkte (z.B. Streuobstwiesen-Apfelsaft, 

Getreide, Linsen, Lammfleisch, Wolle etc.) auszubauen und biodiversitätsfördernde Maßnahmen umzusetzen. 

Mit einer gezielten Besucherlenkung sollen sich die Gäste in der Natur so bewegen, dass einerseits die 

attraktive Landschaft erlebt werden kann, andererseits naturschutzsensible Flächen geschont werden, die 

Lebensqualität der einheimischen Bewohner*innen erhalten bleibt und die Gäste die Möglichkeit bekommen, 

regionale Produkte zu konsumieren. 

Das Land Baden-Württemberg und die Kommunen stellen seit 2008 für das Biosphärengebiets-

Förderprogramm jährlich Mittel in Höhe von mindestens 200.000 € zur Verfügung. Bis 2013 stand zusätzlich 

das PLENUM Förderprogramm mit jährlich ca. 200.000 € für das gesamte Biosphärengebiet bereit. Das Ziel 

beider Programme ist die Förderung modellhafter Projekte, im Sinne einer naturschutzorientierten und 

nachhaltigen Regionalentwicklung. Von 2008 bis 2023 wurden 520 Projekte mit insgesamt 5,0 Mio. € 

gefördert. Inklusive Eigenleistungen der Antragsteller entspricht dies einer Gesamtinvestition in die Region 

von 10,1 Mio. €. Die meisten Fördermittel wurden im Handlungsfeld Landwirtschaft, Regionalvermarktung 

und Wertschöpfung (154 Projekte mit 1,6 Mio. € Gesamtförderung) sowie im Handlungsfeld nachhaltiger 

Tourismus investiert (98 Projekte mit 1,4 Mio. Euro Gesamtförderung. Darüber hinaus koordiniert die 

Geschäftsstelle des Biosphärengebiets viele weitere, meist deutlich umfangreichere Projekte. Diese Projekte 

haben in Summe einen finanziellen Umfang von ca. 1 Mio. Euro jährlich und werden durch Mittel des 

Naturschutzhaushalts des Landes Baden-Württemberg sowie durch Drittmittel (z.B. weitere 

Förderprogramme, Stiftungsmittel, Spenden) finanziert.  

Eine aktive Bewerbung für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel soll zur Reduzierung des 

Individualverkehrs beitragen. Ein weiterer Mehrwert entsteht, indem über Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (z.B. Biosphärenschulen, Junior Ranger etc.) solche und weitere Wirkungszusammenhänge im 

Kontext einer nachhaltigen Entwicklung vermittelt werden und damit z.B. für die Auswirkungen des eigenen 

Handelns und Konsums sensibilisiert wird.  

Flankiert werden diese Ansätze durch eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, Forschung, Monitoring 

und Erfolgskontrollen. Das Biosphärengebiet weist eine sehr hohe Akzeptanz auf: 73 % der 

Bewohner*innen befürworten das Biosphärengebiet uneingeschränkt, 17 % befürworten es, sehen aber 

Verbesserungsmöglichkeiten (z.B. Reduzierung Individualverkehr, Öffnen geschlossener Wege in Kernzonen 

und dem ehemaligen Truppenübungsplatz, Reduzierung des Lärms durch Motorradfahrer), und nur 2 % der 

Bewohner*innen lehnen das Biosphärengebiet ab5.   

Im Mittelpunkt der Handlungen des Biosphärengebiets Schwäbische Alb stehen der Mensch und die Natur. 

Partizipation und freiwillige Mitwirkungsmöglichkeiten für engagierte und interessierte Personen sind 

eine wichtige Grundlage des Biosphärengebiets. Mitwirkungsmöglichkeiten gibt es durch den Lenkungskreis, 

den Verein Biosphärengebiet Schwäbische Alb e.V., thematische Arbeitskreise, projektspezifische Netzwerke 

und durch die Erstellung eines neuen Rahmenkonzepts. Letzteres wird alle 10 Jahre fortgeschrieben und 

bildet einen Handlungsleitfaden für die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets. Das Rahmenkonzept wird nach 

der Gebietserweiterung erneuert und hier kann sich jede interessierte Person im Biosphärengebiet einbringen.   

                                                 
5 Lindern, v. E. et al. (2019): Akzeptanz, Identifikation und Engagement: Ergebnisse und Implikationen aus einer Bevölkerungsumfrage 
in acht UNESCO Biosphere Reserves in der Schweiz, Deutschland und Österreich. 

https://www.biosphaerengebiet-alb.de/foerdern-mitmachen/albgemacht
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/foerdern-mitmachen/partner-initiative#/article
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/foerdern-mitmachen/foerderprogramm
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/foerdern-mitmachen/foerderprogramm
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/foerdern-mitmachen/biosphaerenschulen
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/foerdern-mitmachen/junior-ranger
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/biosphaerengebiet/rahmenkonzept
https://www.biosphaere.ch/fileadmin/user_upload/UNESCO_Biosphaere_Entlebuch/PDF/UNESCO_Biosphaere_A-Z/Forschung/Forschungsresultate/Publikationen/2020_VonLindern_AkIdEn_Biosphaere4_0.pdf
https://www.biosphaere.ch/fileadmin/user_upload/UNESCO_Biosphaere_Entlebuch/PDF/UNESCO_Biosphaere_A-Z/Forschung/Forschungsresultate/Publikationen/2020_VonLindern_AkIdEn_Biosphaere4_0.pdf
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2.2 Welche Aufgaben haben die Geschäftsstellen des Biosphärengebiets Schwäbische Alb und 

des Vereins Biosphärengebiet Schwäbische Alb e.V.?  

Die Geschäftsstellen des Biosphärengebiets verstehen sich als Dienstleister und Ideengeber für die Region 

(„Servicestelle für die Region“ oder „Regionalentwicklungsagentur“), indem Akteur*innen vernetzt und 

beraten werden, Umsetzungsprozesse angestoßen, koordiniert und weitere Finanzmittel beantragt werden. 

Sämtliche Projekte werden unter Einbeziehung relevanter Akteur*innen in Planung und Umsetzung realisiert. 

Beitrittsinteressierte Kommunen können auf eine jahrelange Erfahrung und Vorarbeit des Biosphärengebiets, 

erfolgreiche Projekte, Kooperationen, Ansätze, Strukturen, gelingende Teilnahme und Vernetzung, eine 

grundsätzlich gute Finanzierung und Personalausstattung der Geschäftsstellen des Biosphärengebiets, sowie 

ein hohes Ansehen und Vertrauen in der Region aufbauen. Die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets ist beim 

Regierungspräsidium Tübingen angesiedelt und damit Teil der Landesverwaltung Baden-Württemberg. Die 

Geschäftsstelle hat keine hoheitlichen Zuständigkeiten (z.B. im Bereich Forst, Naturschutz oder 

Landwirtschaft), diese liegen bei den zuständigen Behörden. Eine weitere Geschäftsstelle ist beim Verein 

Biosphärengebiet Schwäbische Alb e.V. angesiedelt. Die Themen Schäferei, Biosphärenschulen, 

Biosphärenkindergärten, Junior Ranger und die Biomusterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb sind hier 

angesiedelt, finden aber in enger Abstimmung mit der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets statt. 

 

3. Welche Zonen muss ein Biosphärengebiet aufweisen? 

Das Biosphärengebiet ist aufgeteilt in 3 Zonen mit folgenden Schwerpunkten. Ziele und Auflagen der Zonen 

sind in der Verordnung über das Biosphärengebiet6 verankert. 

Entwicklungszone (aktuell 55 %):  

o Schwerpunkt des Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraums für die Bevölkerung im 

Biosphärengebiet. 

o In Entwicklungszonen sollen ökonomische, soziale und ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftsweisen gefördert und weiterentwickelt werden. 

o Umsetzung von nachhaltigen Modellprojekten auf freiwilliger Basis. 

o In Entwicklungszonen gibt es keine Einschränkungen der land- und forstwirtschaftlichen 

Flächenbewirtschaftung, für Bauvorhaben, Handel, Gewerbe und Industrie, die es nicht 

auch ohne Biosphärengebet geben würde. 

Pflegezone (aktuell 42 %):  

o Schutz artenreicher Kulturlandschaften und landschaftstypischer Lebensräume („Schutz 

durch Nutzung“).  

Kernzone (aktuell 3 %):  

o Urwälder von morgen: Waldflächen im Eigentum der öffentlichen Hand (Kommunen, 

Land, Bund), auf denen sich die Natur weitgehend unbeeinflusst vom Menschen 

entwickeln soll („Schutz vor Nutzung“). Zu Einschränkungen siehe 4.2. 

 

3.1 Welchen Sinn und Zweck verfolgen Kernzonen? 

Kernzonen sind ein wertvoller Beitrag zum Schutz und zur Entwicklung der biologischen Vielfalt im Ökosystem 

Wald. In Kernzonen dominieren langfristig andere Tier- und Pflanzenarten und deren Gesellschaften als in 

wirtschaftlich genutzten Wäldern. Dazu zählen v. a. sehr seltene Tier- und Pflanzenarten, die an die Alters- 

und Zerfallsphasen von Wäldern und deren hohe Totholzmengen gebunden sind, die in bewirtschafteten 

                                                 
6 Verordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum über das Biosphärengebiet „Schwäbische Alb“ 

https://www.biosphaerengebiet-alb.de/fileadmin/page_images/secondary_nav/service/vo_biosphaerengebiet_vom_31.01.2008.pdf
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Wäldern nicht erreicht werden können. In Kernzonen gilt, den natürlichen Abläufen freien Lauf zu lassen und 

den sich von selbst einstellenden Lebensräumen und Tier- und Pflanzenarten Raum geben (es ist also kein 

„Entwicklungsziel“ vorgegeben). In Kernzonen entwickeln sich dadurch Lebensräume für hochspezialisierte 

Arten. Kernzonen dienen auch dem Erhalt des Genpools von Waldlebensräumen. Ebenso dienen Kernzonen 

der Forschung, nicht nur zur Vertiefung des Verständnisses, wie sich unbewirtschaftete Wälder entwickeln, 

sondern z.B. auch zur Untersuchung der Relevanz einzelner Tier- und Pflanzenarten für die Entwicklung von 

neuen Medikamenten (heute sind etwa 50 Prozent aller weltweit zugelassenen Medikamente pflanzlichen 

Ursprungs7).  

Im Fokus der Kernzonensuche stehen nicht die ertragreichen Waldflächen, sondern unproduktivere 

Laubwälder in steilen Hanglagen. Die Kernzone muss sich aus Waldflächen der öffentlichen Hand 

(Kommune, Bund, Land) zusammensetzen. Privatwälder werden NICHT als Kernzonen ausgewiesen. 

Den evtl. Einkommensverlusten durch die Stilllegung von Waldflächen, steht die Möglichkeit zur 

Generierung von Ökopunkten im naturschutzrechtlichen Ökokonto nach Maßgabe der Ökokonto-Verordnung 

gegenüber. Ökopunkte können den Kommunen als Kompensation für Eingriffe in den Naturhaushalt dienen 

oder zu marktabhängigen Preisen an Dritte verkauft werden. Wenn eine Kommune Ökopunkte generieren 

möchte, werden die Flächen zunächst als Bannwald ausgewiesen und mit 4 Ökopunkten pro Quadratmeter 

vergütet. Anschließend wird der Bannwald durch die Verordnung des Biosphärengebiets als Kernzone 

ausgewiesen. 

Darüber hinaus verringert sich der zukünftige, jährliche Mitgliedsbeitrag für die Teilnahme am 

Biosphärengebiet, je mehr Kernzonen eine Kommune einbringt. Weitere Ausgleichszahlungen für die 

Ausweisung von Kernzonen (z.B. über das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz und den Wildnisfonds) 

werden aktuell von der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets geprüft. 

Ersteinrichtende Maßnahmen dürfen naturschutzfachlich begründet mit dem Ziel der Entlassung der 

Kernzone in den Prozessschutz durchgeführt werden. Nutzungsaspekte dürfen allerdings bei der 

Durchführung von ersteinrichtenden Maßnahmen nicht ausschlaggebend sein. Eine Gefahr vor der 

Ausbreitung des Borkenkäfers durch Kernzonen auf benachbarte Wälder kann weitgehend ausgeräumt 

werden, weil vorwiegend Laubwaldflächen als Kernzonen in Betracht kommen und darüber hinaus die 

Entnahme von Fichten zum Zwecke des Waldschutzes auch nach Ausweisung der Kernzonen noch möglich 

sein wird. 

Eine Brennholzentnahme ist in Kernzonen nicht mehr erlaubt. Die Brennholzversorgung wird aber durch die 

Ausweisung von Kernzonen in den meisten Fällen nicht gefährdet, da es sich bei den Kernzonen im 

Verhältnis zur gesamten Waldfläche um kleine Flächen handelt.  

In den Kernzonen müssen zwar Wege geschlossen werden, aber dies geschieht in Abstimmung mit den 

Kommunen und weiteren Beteiligten, z.B. dem SAV (siehe Kap. 3.4).  

In der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt des Bundes wird eine natürliche Waldentwicklung auf   

10 % der öffentlichen Waldfläche angestrebt. 

Darüber hinaus ist die Ausweisung von Kernzonen (in Deutschland auf 3 % der Fläche eines 

Biosphärenreservats) ein Kriterium des sogenannten „MAB-Nationalkomitees“8. Nur mit dessen Erfüllung kann 

eine UNESCO-Anerkennung erfolgen9.  

 

3.2 Welche Flächen kommen als Kernzonen in Betracht?  

Die Auswahl von Kernzonenflächen unterliegt fachlichen Kriterien und der Abstimmung mit den 

Flächeneigentümer*innen. Für die Suche nach möglichen Kernzonenflächen wurde eine „AG Zonierung“ 

                                                 
7 Patentamt Natur – Recherche. In: Kreysa G, Grabley S (2007): Vorbild Natur. Stand und Perspektiven der Naturstoff-Forschung in 
Deutschland. 
8 Das Komitee besteht aus 17 Expert*innen innerhalb der Bereiche Wissenschaft und Praxis und ist beim Bundesumweltministerium 
angesiedelt. 
9 Kriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten der UNESCO in Deutschland 

https://www.ufz.de/export/data/462/190985_PN_Kapitel_03_Recherche_Patentamt_Natur.pdf#search=%22patentamt%20natur%20recherche%22
https://www.ufz.de/export/data/462/190985_PN_Kapitel_03_Recherche_Patentamt_Natur.pdf#search=%22patentamt%20natur%20recherche%22
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/fileadmin/page_images/secondary_nav/service/kriterien_unesco_anerkennung_br_vom_31.10.2007.pdf
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(bestehend aus Vertretern von Forst, Naturschutz und Kommunen), eingerichtet und durch diese eine 

Handreichung mit 37 fachlichen Kriterien erstellt10, darunter z.B.  

1. Strukturkriterien: 

• Angrenzung an aktuelle Kernzonen, bevorzugt an kleinen Kernzonen (<50 ha)  

• Keine Angrenzung an Straßen und Siedlung  

2. ökologische Kriterien: 

• Hang- und Schluchtwälder oder Buchenwälder 

• Keine Überlagerung mit Flächen des Artenschutzprogramms 

• Bevorzugt historische Waldflächen 

3. ökonomische Kriterien: 

• Beachtung Holznutzungsmöglichkeiten 

• Meiden nadelholzreicher Bestände 

4. soziale Kriterien: 

• Es kommen nur Waldflächen im Eigentum der öffentlichen Hand (Kommunalwald, 

Staatswald) in Betracht. 

• Es sollen keine Wälder unter Schutz gestellt werden, die wichtig für die Erholung der 

Bürger*innen und Gäste sind (z.B. Zugang zu Burgen). 

 

3.3 Welche Auflagen gibt es für die Jagd in Kernzonen? 

Auflagen für die Jagd in den Kernzonen werden in der Allgemeinverfügung Jagd geregelt11. Deren Ziel ist es, 

einerseits dem naturschutzfachlichen Ziel der Kernzonen (Prozessschutz) gerecht zu werden und andererseits 

eine ausreichende Wildschadensverhütung zu betreiben. Für die vom RP Tübingen ausgegebene 

Allgemeinverfügung wurden von der Arbeitsgruppe Jagd (bestehend aus Vertretern von Jagd, Forst, 

Kommune und Naturschutz) Empfehlungen erstellt und diese werden regelmäßig evaluiert. In der 

Arbeitsgruppe wird mehrheitlich die Meinung vertreten, dass die derzeitigen Jagdmöglichkeiten als 

Kompromiss zwischen Prozessschutz und Wildtiermanagement als ausreichend angesehen werden. Die 

Möglichkeiten mit Drückjagden, Schuss in die Kernzone und der Bejagung im Umfeld durch Nachtsicht und 

Kirrjagd genügen i.d.R. zur Wildschadensverhütung. Manche Kommunen reduzieren die Jagdpacht für 

Kernzonenflächen, um den Einschränkungen für die Jäger entgegenzukommen.  

Aus der AV Jagd gehen folgende Auflagen für Kernzonen hervor: 

o Einzeljagd ist nur vom Rande der Kernzone aus möglich 

o Drückjagden innerhalb der Kernzone sind zulässig 

o Einsatz von mobilen Drückjagdsitzen ist zulässig 

o Derzeit noch vorhandene Jagdeinrichtungen für die Drückjagd dürfen noch bis zu deren Verfall 

genutzt werden. Ausnahmen dazu können über die Vorlage eines Jagdkonzeptes beantragt werden. 

o Fütterungen oder Kirrungen innerhalb Kernzonen sind unzulässig 

o Im Falle des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest gibt es Ausnahmeregelungen 

 

                                                 
10 Checkliste zur Prüfung von Kernzonenflächen 
11 Allgemeinverfügung des Regierungspräsidiums Tübingen zur Ausübung der Jagd in Kernzonen des Biosphärengebiets Schwäbische 
Alb  

https://www.biosphaerengebiet-alb.de/fileadmin/page_images/biosphaerengebiet/gebietserweiterung/2022-10-31_Checkliste_neue_Kernzonen.pdf
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/fileadmin/page_images/secondary_nav/service/allgemeinverfuegung_jagd_in_kernzonen_vom_24.03.2020.pdf
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/fileadmin/page_images/secondary_nav/service/allgemeinverfuegung_jagd_in_kernzonen_vom_24.03.2020.pdf
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Zur Klärung der Frage, ob Wildschäden durch Schwarzwild im Umfeld von Jagdruhezonen größere Ausmaße 

erreichen als in Gebieten ohne Jagdeinschränkung, wurde eigens eine Untersuchung im Biosphärengebiet 

Schwäbische Alb angefertigt12. Hierfür wurden im Zeitraum Januar 2012 bis Juli 2015 Wildschweine mit GPS-

Halsbändern besendert. Die Hypothese, dass die Wildschäden durch Schwarzwild im Umfeld von 

Jagdruhezonen größere Ausmaße erreichen als in Gebieten ohne Jagdeinschränkung, bestätigte sich im 

Rahmen dieser Untersuchung nicht. Im Gegenteil waren die Grünlandschäden in drei Jahren in den beiden 

Gebieten mit jagdlichen Einschränkungen (Schwäbische Alb, Wurzacher Ried) geringer als im Altdorfer Wald 

bei uneingeschränkter Jagd. Die Einzeljagd auf Schwarzwild in den Kernzonen ist aus Sicht der Studie 

weiterhin nicht erforderlich. Hier genügen die bislang erlaubten jagdlichen Mittel (Drückjagd in der Kernzone 

in Verbindung mit intensiver Umfeldbejagung) zur Regulierung des Bestands. Erwartungsgemäß belegt die 

Raumnutzungsanalyse, dass die Streifgebiete der Wildschweine um ein Vielfaches größer sind als die 

Kernzonen. Die Wildschweine verlassen regelmäßig die Kernzonen und können außerhalb der Kernzonen 

ohne Einschränkung bejagt werden. 

 

3.4. Wie wird mit Wegen in den Kernzonen umgegangen?  

Grundsätzlich sollen alle Wege in den Kernzonen geschlossen werden. Einzelne Wege können aber in 

Abstimmung mit den Kommunen und Flächeneigentümern nach einer Einzelfallbewertung weiterhin 

offenbleiben (z.B. wichtige Wander- oder Radwege, Verbindungswege zu weiteren Waldflächen etc.). 

Rechtlich ist dies durch die Allgemeinverfügung zur Wegeregelung im Biosphärengebiet Schwäbische Alb13 

dokumentiert. 

 

3.5 Welche Flächen kommen als Pflegezonen in Betracht?  

Als Pflegezone kommen folgende bestehende Schutzgebiete, die einen „strengen Schutz“ aufweisen in 

Betracht, da in diesen eine dauerhafte rechtliche Sicherung und wirksame Pufferleistung als gegeben 

betrachtet wird: Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Schonwälder und flächenhafte 

Naturdenkmale. Ackerflächen und intensiv genutztes Grünland, die in diesen Schutzgebieten liegen, können 

bei Bedenken in die Entwicklungszone aufgenommen werden. Ein Fokus für die Ausweisung neuer 

Pflegezonen wird auf der Herstellung einer Pflegezonenummantelung der Kernzonen liegen. Geplante 

Windkraftstandorte werden nicht als Pflegezone in Betracht gezogen. Zielmarke des Biosphärengebiets ist, 

17 % der Gesamtkulisse (inkl. Erweiterung) als Pflegezone vorweisen zu können.  

 

 

3.6 Wie werden Kern- und Pflegezonen ausgewiesen? 

Die Ausgestaltung der Zonierung erfolgt in fachlicher Abstimmung mit der AG Zonierung, den zuständigen 

Fachbehörden und gemeinsam in Abstimmung mit den Kommunen, sofern es sich um kommunale Flächen 

handelt. Bevor eine Fläche als Kern- oder Pflegezone ausgewiesen wird, unterliegt sie einer Einzelfallprüfung.  

Auch ForstBW hat die Bereitschaft signalisiert, Staatswaldflächen als Kernzone einzubringen. Für die 

Kommunen bedeutet dies, dass sie nicht alleine die 3 % (bzw. neue Kommunen 3,5 %) der 

Erweiterungskulisse als Kernzone im Kommunalwald einbringen müssen, sondern nur mindestens 2 % (bzw. 

neue Kommunen 2,5 %).  

Eine verbindliche Absichtsbekundung seitens der Kommunen, dem BSG beizutreten oder weitere Flächen in 

das BSG einzubringen, wird ab März 2024 in Kenntnis der Lage der künftigen Kern- und Pflegezonen erbeten. 

Der finale Beschluss, welche weiteren Flächen in das Biosphärengebiet aufgenommen werden, erfolgt nach 

                                                 
12 Linderoth, P., Johann, F., Handschuh, M., Bauch, T., Elliger, A., Dalüge, G., Herbst, C., Pegel, M. & Arnold, J. (2020): 
Schwarzwildproblematik im Umfeld von Schutzgebieten. Raum-Zeit-Verhalten und Aktivität von Wildschweinen (Sus scrofa) in Gebieten 
mit Jagdruhezonen. Projektbericht, Wildforschungsstelle Baden-Württemberg beim LAZBW, Aulendorf. 
13 Allgemeinverfügung des Regierungspräsidiums Tübingen zur Wegereglung im Biosphärengebiet Schwäbische Alb 

https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/lazbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/WFS_Schriften/WFS_Bd14_Endbericht_Schwarzwildproblematik.pdf
https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/lazbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/WFS_Schriften/WFS_Bd14_Endbericht_Schwarzwildproblematik.pdf
https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/lazbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/WFS_Schriften/WFS_Bd14_Endbericht_Schwarzwildproblematik.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abt5/ref55/seiten/wegekernzonen/
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Ausgestaltung der Zonierung (im Oktober 2024) und obliegt dem Lenkungskreis des Biosphärengebiets 

Schwäbische Alb. 

 

4. Handlungsfeld Landwirtschaft, Regionalvermarktung und regionale Wertschöpfung 

4.1 Welche Vorteile haben Landwirtinnen und Landwirte vom Biosphärengebiet? 

Mit einem Beitritt zum Biosphärengebiet ergeben sich für landwirtschaftlich aktive Akteur*innen monetäre 

Vorteile durch die Fördermöglichkeiten des Förderprogramms (200.000 Euro/Jahr). Im Bereich 

Landwirtschaft, Regionalvermarktung und Wertschöpfung wurden bisher sogar die meisten Projekte gefördert 

im Vergleich zu den anderen Handlungsfeldern des BSG: 154 Projekte seit 2008 mit 1,6 Mio. Euro 

Fördersumme und 4,1 Mio. Euro Gesamtinvestition (inkl. Eigenmittel; Projektbeispiele s. unten). Über das 

BSG-Förderprogramm hinaus koordiniert die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets viele weitere, meist 

deutlich umfangreichere Projekte. Diese Projekte haben in Summe einen finanziellen Umfang von ca. 1 Mio. 

Euro jährlich und werden durch Mittel des Naturschutzhaushalts des Landes Baden-Württemberg sowie durch 

Drittmittel (z.B. weitere Förderprogramme, Stiftungsmittel, Spenden) finanziert. Beispiele hierfür sind 

Aufwendungen für ALBGEMACHT, Bio-Musterregion BSG Schwäbische ALb, Bienenstrom und weitere. 

Zudem ergeben sich durch das Biosphärengebiet Fördermöglichkeiten über die Landschaftspflegerichtlinie 

(Mittel zur Erhaltung der Kulturlandschaft und Biodiversität), sofern die jeweiligen Flächen noch nicht bereits 

in einem Schutzgebiet liegen (z.B. Landschaftsschutzgebiet)14. Die Geschäftsstellen unterstützen auch 

Antragstellungen bei weiteren Förderprogrammen wie AFP, ELR und Marktstrukturförderung. Zu den weiteren 

Vorteilen und Chancen zählen mögliche Einkommenssteigerungen im Bereich Vermarktung regionaler 

Produkte und Weiterverarbeitung sowie durch Marketingmaßnahmen des Biosphärengebiets in diesen 

Bereichen, z.B. über die Regionalmarke Albgemacht. Unter regionalen Produkten werden Produkte 

verstanden, die aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb oder dem unmittelbaren Umland stammen und 

die Kulturlandschaften sowie wertvolle Lebensräume und die Artenvielfalt fördern (z.B. Produkte aus 

Streuobst, Wacholderheiden, Schäferei aber auch Brot mit Getreide aus der Region etc.). Verbunden mit der 

regionalen Produktion ist immer ein Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt (bspw. Teilnahme an FAKT II).  

Weitere Vorteile ergeben sich durch die umfangreichen Vernetzungsangebote im Biosphärengebiet, die 

Teilnahme an Projekten, Ideenwerkstätten, Rahmenkonzept und weitere. 

Ziele des Biosphärengebiets im Handlungsfeldes Landwirtschaft: 

o Stärkung der regionalen Wertschöpfung und Regionalvermarktung  

o Erhalt regionaler Landwirtschaft 

o Schaffung finanzieller Anreize für Landwirt*innen (z.B. BSG Förderprogramm, LPR-Förderung 

und Projektmittel) 

o Förderung der Vernetzung von Landwirt*innen (z.B. durch AK, fachliche Veranstaltungen, 

Projekte etc.) 

o Unterstützung im Bereich Marketing (z.B. über das Biosphärengebiet, Albgemacht etc.) 

o Erhalt und Förderung einer biodiversitätsfreundlichen Bewirtschaftung 

o Unterstützung auch im Bereich Schäferei, Streuobst und Weinbau 

o Herstellung von Win-Win Situationen für Landwirt*innen (ökonomisch, sozial) und Natur 

Zielgruppe: Konventionell und biologisch wirtschaftende Landwirt*innen 

Beispiele für Beteiligungsmöglichkeiten und Projekte im Bereich Landwirtschaft, 

Regionalvermarktung und Wertschöpfung: 

                                                 
14 LPR Website  

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/instrumente-des-naturschutzes/foerderung/landschaftspflegerichtlinie
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 Naturschutzorientierte Regionalmarke Albgemacht: Gemeinsam erarbeitetes, attraktives 

Label für Produkte, bei deren Produktion ein Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet wird. 

(Link für weitere Informationen) 

 Bienenstrom: Bundesweit vermarkteter Ökostromtarif, in dem der Anbau von Mais zur 

Stromerzeugung in Biogasanlagen durch mehrjährige blühende Energiepflanzen ersetzt wird. (Link 

für weitere Informationen) 

 Bio-Musterregion: Förderung einer bio-regionalen Außer-Haus-Verpflegung (z.B. in Kantinen, 

Kitas, Schulen). (Link für weitere Informationen) 

 Förderprogramm des Biosphärengebiets: Das Förderprogramm „Biosphärengebiet 

Schwäbische Alb“ unterstützt innovative und nachhaltige Projekte in allen Handlungsfeldern des 

Biosphärengebiets, so auch im Bereich der Landnutzung und Regionalvermarktung. Beispiele der 

letzten Jahre sind:  

o Förderung der Wertschöpfungskette (Bag-in-Box-Anlagen, Brennereianlagen, Kornbürste 

für alte Getreidesorten, Ölmühle),  

o Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung (Sämaschine für innovative Sätechnik für 

Kulturengemenge, Mähtechnik zur insektenschonenden Mahd, Weidezäune für extensive 

Beweidung) und zur  

o Verkaufsförderung regionaler, naturschutzorientierter Produkte (Verkaufsautomat und -

raum, Website, Kühltechnik). Jegliche bisherigen Förderprojekte sind auf der Website des 

Biosphärengebiet einsehbar. (Link für weitere Informationen) 

 

4.2 Welche Einschränkungen gelten für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden 

im Biosphärengebiet aktuell? 

Einschlägige Vorschriften sind hierbei § 30a BNatSchG (Verbot von Bioziden in den Kern- und Pflegezonen 

von Biosphärengebieten) und § 34 NatSchG (Verbot von allen Pestiziden in Kern- und Pflegezonen, soweit 

nicht land- oder fischereiwirtschaftliche Flächen). Demnach stellt sich die Situation wie folgt dar: 

 

 Nach dem Bundesrecht ist grundsätzlich ein flächiger Einsatz von Biozidprodukten in Kern- und 

Pflegezonen verboten. Die Entwicklungszone von Biosphärengebieten ist hiervon ausgenommen.  

 Das Landesrecht regelt jeglichen Einsatz von Pestiziden, es gibt also keine Einschränkungen durch 

die Ausbringungsform („flächiger Einsatz“ oder „Spritzen oder Sprühen“). Das Verbot jeglichen 

Einsatzes aller Pestizide (Biozide und Pflanzenschutzmittel) gilt jedoch nur außerhalb der intensiv 

genutzten land- und fischereiwirtschaftlichen Flächen der Kern- und Pflegezonen. 

 Im Einzelfall sind auf Antrag Ausnahmen von den Verboten möglich, die die höhere 

Naturschutzbehörde im Einvernehmen mit der höheren Forstbehörde erlassen kann.  

 Aufgrund des besonderen Schutzzwecks einer Kernzone sind Kalamitäten dort nur in Ausnahmen zu 

bekämpfen. 

 Außerhalb der Kernzone (also auch in der Pflege- und Entwicklungszone) müssen im Schadensfall 

jedoch wohl alle Maßnahmen ergriffen werden können, um ein Übergreifen der Kalamität auf 

angrenzende (Wirtschafts-)Wälder zu verhindern. 

 In privaten Gärten ist der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln auch in der 

Entwicklungszone verboten (§34 A NatschG). Der Einsatz von biologischen Pflanzenschutzmitteln ist 

erlaubt. 

 

Es handelt sich bei dem Verbot des Einsatzes von Biozidprodukten (Mittel zur Schädlingsbekämpfung im 

nichtagrarischen Bereich) also nicht um die gesamte Kulisse des Biosphärengebietes, sondern nur um die 

https://www.biosphaerengebiet-alb.de/foerdern-mitmachen/albgemacht
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/foerdern-mitmachen/albgemacht
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/schuetzen-entwickeln/landwirtschaft
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/foerdern-mitmachen/foerderprogramm
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Kern- und Pflegezone, die sich ohnehin zum größten Teil aus bereits bestehenden Schutzgebieten 

(Naturschutzgebiet, FFH-Gebiete u. ä.) zusammensetzt.  

 

5. Wie hoch ist der finanzielle Beitrag der Kommunen zum Biosphärengebiet? 

Die Finanzierung der Personalstellen sowie des Förderprogramms in Höhe von 200.000 Euro jährlich erfolgt 

dauerhaft zu 70 % durch das Land Baden-Württemberg und zu 30 % durch die Landkreise, Städte und 

Gemeinden (aktuell 490.000 Euro pro Jahr) und ist durch eine Kooperationsvereinbarung zwischen den 

Kommunen und Land Baden-Württemberg geregelt15. Diese Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung 

erlauben den Kommunen Mitspracherechte bei der strategischen Weiterentwicklung des Biosphärengebiets 

(z.B. Aufstockung Personalmittel) und wurde daher von anderen Biosphärenreservaten bereits als 

Erfolgsfaktor für ein gelingendes Biosphärenreservat erkannt. Die finanzielle Beteiligung erhöht zudem das 

Verantwortungsgefühl der Kommunen für das Biosphärengebiet. Der Finanzierungsschlüssel basiert aktuell 

auf folgender Berechnungsgrundlage: Grundbeitrag nach Einwohnern im Biosphärengebiet gestaffelt, 

zuzüglich Flächenbeitrag aus gewichteter Fläche (Entwicklungszone + 1/2 Pflegezone, abzüglich 5-fach 

Kommunalwald in Kernzone).  

Der durchschnittliche Beitrag der Gemeinden und Städte beläuft sich aktuell auf 10.000 Euro pro Jahr. Am 

Ende der Gebietserweiterung wird der Finanzierungsschlüssel an die neue Kulisse des Biosphärengebiets 

angepasst. Hierbei muss mit einer Erhöhung des Gesamtbeitrags gerechnet werden, wobei sich durch den 

Beitritt neuer Kommunen die finanzielle Beteiligung auch auf mehr Schultern verteilen wird. An der Verteilung 

70 % Land und 30 % Kommunen wird sich voraussichtlich nichts ändern.  

Auf Nachfrage berechnen wir gerne den theoretischen Beitrag für das Einbringen von Flächen Ihrer Kommune 

in das Biosphärengebiet nach dem aktuellen Finanzierungsschlüssel.  

                                                 
15 Kooperationsvereinbarung des Landes Baden-Württemberg mit den Landkreisen und Kommunen des Biosphärengebiets 
Schwäbische Alb  

https://www.biosphaerengebiet-alb.de/fileadmin/page_images/secondary_nav/service/2011-11-03_Vertrag_Biosphaerengebiet_bf.pdf
https://www.biosphaerengebiet-alb.de/fileadmin/page_images/secondary_nav/service/2011-11-03_Vertrag_Biosphaerengebiet_bf.pdf


 

Vereinbarung 
 

 
Das Land Baden-Württemberg,  
vertreten durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Kerner-
platz 10, 70182 Stuttgart  
(im Folgenden: Land),  
 
und 
 
1. der Landkreis Reutlingen,  
 vertreten durch Landrat Thomas Reumann, Bismarckstraße 47, 72764 Reutlingen  
 
2. der Landkreis Esslingen,  

vertreten durch Landrat Heinz Eininger, Pulverwiesen 11, 73726 Esslingen 
 
3. der Landkreis Alb-Donau-Kreis,  

vertreten durch Landrat Heinz Seiffert, Schillerstr. 30, 89077 Ulm 
(im Folgenden: Landkreise) 
 
4. die 29 Gemeinden des Biosphärengebiets Schwäbische Alb 
 

Bad Urach, vertreten durch Bürgermeister Elmar Rebmann, Marktplatz 8-9,  

72574 Bad Urach 

Beuren, vertreten durch Bürgermeister Erich Hartmann, Linsenhofer Straße 2, 

72660 Beuren  

Bissingen an der Teck, vertreten durch Bürgermeister Marcel Musolf,  

Vordere Straße 45, 73266 Bissingen a. d. Teck 

Dettingen an der Erms, vertreten durch Bürgermeister Michael Hillert,  

Rathausplatz 1, 72581 Dettingen a. d. Erms 

Dettingen unter Teck, vertreten durch Bürgermeister Rainer Haußmann,  

Schulstraße 4, 73265 Dettingen u. Teck 

Ehingen (Donau), vertreten durch Oberbürgermeister Alexander Baumann, Markt-

platz 1, 89584 Ehingen (Donau) 

Eningen unter Achalm, vertreten durch Bürgermeister Alexander Schweizer, Rat-

hausplatz 1, 72800 Eningen unter Achalm 

Erkenbrechtsweiler, vertreten durch Bürgermeister Roman Weiß,  

Uracher Str. 2, 73268 Erkenbrechtsweiler 
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Gomadingen, vertreten durch Bürgermeister Klemens Betz, Marktplatz 2,  

72532 Gomadingen 

 Grabenstetten, vertreten durch Bürgermeister Harald Steidl, Böhringer Str. 10, 

72582 Grabenstetten 

 Hayingen, vertreten durch Bürgermeister Robert Riehle, Marktstraße 1,  

72534 Hayingen 

 Hülben, vertreten durch Bürgermeister Siegmund Ganser, Hauptstraße 1,  

72584 Hülben 

 Kohlberg, vertreten durch Bürgermeister Klaus Roller, Metzinger Str. 1, 

72664 Kohlberg 

Lauterach, vertreten durch Bürgermeister Bernhard Ritzler, Lautertalstraße 16, 

89584 Lauterach 

Lenningen, vertreten durch Bürgermeister Michael Schlecht, Marktplatz 1, 

73252 Lenningen 

Lichtenstein, vertreten durch Bürgermeister Peter Nußbaum, Rathausplatz 17, 

72805 Lichtenstein 

 Metzingen, vertreten durch Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler,  

Stuttgarter Str. 2-4, 72555 Metzingen 

 Münsingen, vertreten durch Bürgermeister Mike Münzing, Bachwiesenstr. 7,  

72525 Münsingen 

 Neidlingen, vertreten durch Bürgermeister Rolf Kammerlander, Kelterstraße 1,  

73272 Neidlingen 

Neuffen, vertreten durch Bürgermeister Matthias Bäcker, Hauptstraße 19, 

72639 Neuffen 

Owen, vertreten durch Bürgermeisterin Verena Grötzinger, Rathausstraße 8, ‚ 

73277 Owen 

Pfullingen, vertreten durch Bürgermeister Rudolf Heß, Marktplatz 5, 

72793 Pfullingen 

 Reutlingen, vertreten durch Oberbürgermeisterin Barbara Bosch, Marktplatz 22, 

72764 Reutlingen 

 Römerstein, vertreten durch Bürgermeister Michael Donth, Albstr. 2,  

72587 Römerstein-Böhringen 

St. Johann, vertreten durch Bürgermeister Eberhard Wolf, Schulstraße 1, 

72813 St. Johann 

Schelklingen, vertreten durch Bürgermeister Michael Knapp, Marktplatz 15, 

89601 Schelklingen 

 



- 3-  
  

Weilheim an der Teck, vertreten durch Bürgermeister Johannes Züfle,  

Marktplatz 6, 73235 Weilheim a. d. Teck 

Westerheim, vertreten durch Bürgermeister Hartmut Walz, Kirchenplatz 16,  

72589 Westerheim 

Zwiefalten, vertreten durch Bürgermeister Hubertus-Jörg Riedlinger,  

Marktplatz 3, 88529 Zwiefalten 
 

vereinbaren zur Zusammenarbeit für das Biosphärengebiet Schwäbische Alb auf der 

Grundlage der Verordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum über 

das Biosphärengebiet "Schwäbische Alb" vom 31.Januar 2008 (GBl. S. 88 - im Folgen-

den: Biosphärengebietsverordnung) Folgendes: 

 

 

§ 1 

Finanzierungsbeteiligung der Gebietskörperschaften 

 

(1) Die Vertragsparteien sind sich einig, dass gemäß § 9 der Biosphärengebietsverord-

nung die Gebietskörperschaften im Geltungsbereich der Verordnung sich ab dem 

01.01.2011 mit 30 % an den Kosten des Biosphärengebiets beteiligen. Zu diesen Kosten 

zählen die Personalkosten, die Sachkosten sowie eine Projektförderung in Höhe von 

200.000 Euro jährlich. Hierfür wird zum 01.01.2011 ein Betrag von 730.000 Euro zugrun-

de gelegt. 

 

(2) Über die Aufteilung des Anteils der Gebietskörperschaften auf die einzelnen Gebiets-

körperschaften (Landkreise und Gemeinden) haben die Landkreise sich untereinander 

und mit den Biosphärengebietsgemeinden geeinigt. Die Landkreise führen je für ihren 

Bereich die entsprechenden Beträge gesammelt an das Land zum 01.04. eines jeden 

Jahres auf das Konto der Landesoberkasse Baden-Württemberg bei der Baden-

Württembergischen Bank (BLZ 600 501 01) Kto. Nr. 749 553 0102 unter Angabe der Re-

ferenznummer 8875650001235 ab. 

 

(3) Im Abstand von 5 Jahren wird die Berechnungsgrundlage überprüft und ggf. durch 

gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien angepasst. 
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§ 2 

Biosphärengebietsverwaltung 

 

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Biosphärengebietsverwaltung als Außen-

stelle des Regierungspräsidiums Tübingen mit Sitz in Münsingen geführt wird (Ge-

schäftsstelle Biosphärengebiet). 

 

 

§ 3 

Mitwirkung der Gebietskörperschaften an der  

Biosphärengebietsverwaltung 

 

Die Gebietskörperschaften wirken an den grundsätzlichen Angelegenheiten der Biosphä-

rengebietsverwaltung mit. Hierzu gehören  

 

1. Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, soweit nicht schon durch das Rahmenkon-

zept festgelegt 

2. wesentliche Personalentscheidungen, insbesondere Änderungen des Stellenplans, 

Mitwirkung bei der Personalauswahl bei Funktionsstellen  

3. Änderung der Berechnungsgrundlage für die finanzielle Beteiligung der Gebietskör-

perschaften 

4. das jährliche Arbeitsprogramm der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets  

5. die Verwendung der Fördermittel. 

 

 

§ 4 

Form der Mitwirkung 

 

Die Mitwirkung der Landkreise und Biosphärengebietsgemeinden erfolgt über  

1. den PLENUM-Beirat des Vereins "PLENUM Schwäbische Alb" mit Sitz in Reutlingen 

zu § 3 Nr. 4 und 5, der für die Beratung über Angelegenheiten des Biosphärengebie-

tes um je einen Vertreter der Regierungspräsidien Tübingen und Stuttgart sowie die 

Leitung der Geschäftsstelle des Biosphärengebietes als stimmberechtigte Mitglieder 

ergänzt wird und  

2. einen Lenkungskreis zu den Angelegenheiten nach § 3 Nr. 1 bis 3. 
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§ 5 

Lenkungskreis 

 

(1) Beim Regierungspräsidium Tübingen wird ein Lenkungskreis für das Biosphärenge-

biet gebildet. Mitglieder sind der Regierungspräsident von Tübingen als Vorsitzender, der 

Regierungspräsident von Stuttgart als stellvertretender Vorsitzender, zwei Vertreter des 

Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, die Landräte der Landkreise 

Esslingen, Reutlingen und Alb-Donau-Kreis sowie drei Bürgermeister der Biosphärenge-

bietsgemeinden aus dem Landkreis Reutlingen sowie je ein Bürgermeister der Biosphä-

rengebietsgemeinden aus den Landkreisen Alb-Donau-Kreis und Esslingen. Ein Vertreter 

der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie die Leitung der Geschäftsstelle des 

Biosphärengebietes Schwäbische Alb nehmen beratend an den Sitzungen teil.  

 

(2) Der Lenkungskreis entscheidet in den in § 3 Nr. 1 bis 3 benannten Angelegenheiten 

des Biosphärengebietes.  

 

(3) Der Lenkungskreis fasst Beschlüsse mit der Mehrheit der Sitze. Jedes Mitglied hat 

eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzes den Ausschlag. Der 

Vorsitz soll auf einvernehmliche Entscheidungen hinwirken. Beschlüsse zur Neueinrich-

tung von Personalstellen und zur Veränderung der Berechnungsgrundlage gem. § 3 Nr. 3 

sowie Beschlüsse, die im Einzelfall oder auf Dauer finanzielle Leistungen des Landes 

erfordern, die über den sich aus § 1 Abs. 1 ergebenden Anteil des Landes hinausgehen, 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Ministeriums für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz.  

 

(4) Der Lenkungskreis kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

 

§ 6 

Laufzeit, Kündigung 

 

(1) Diese Vereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2020. 

 

(2) Mit dem Auslaufen der PLENUM-Förderung zum 31.03.2013 wird überprüft, ob An-

passungen erforderlich sind.  
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(3) Der Vertrag kann von beiden Seiten nur aus wichtigem Grund mit einer Frist von 6 

Monaten zum 31.12. jeden Jahres gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31.12.2013. 

 

§ 7 

Änderungen, Nebenabreden 

 

Änderungen des Vertrages sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 

 

 

Münsingen, den 8. November 2011 
 
 
 
 
Alexander Bonde      Landrat Thomas Reumann  
Minister für Ländlichen Raum und    Landkreis Reutlingen 
Verbraucherschutz      
 
 
 
 
Landrat Heinz Eininger,     Landrat Heinz Seiffert 
Landkreis Esslingen      Alb-Donau-Kreis 
 
 
 
 
Bürgermeister Elmar Rebmann     Bürgermeister Erich Hartmann 
Stadt Bad Urach      Gemeinde Beuren 
 
 
 
 
Bürgermeister Marcel Musolf     Bürgermeister Michael Hillert 
Gemeinde Bissingen an der Teck    Gemeinde Dettingen an der Erms 
 
 
 
 
Bürgermeister Rainer Haußmann   Oberbürgermeister Alexander Baumann 
Gemeinde Dettingen unter Teck    Stadt Ehingen (Donau) 
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Bürgermeister Alexander Schweizer    Bürgermeister Roman Weiß 
Gemeinde Eningen unter Achalm    Gemeinde Erkenbrechtsweiler 
 
 
 
 
Bürgermeister Klemens Betz     Bürgermeister Harald Steidl 
Gemeinde Gomadingen      Gemeinde Grabenstetten 
 
 
 
 
Bürgermeister Robert Riehle     Bürgermeister Siegmund Ganser 
Stadt Hayingen        Gemeinde Hülben 
 
 
 
 
Bürgermeister Klaus Roller     Bürgermeister Bernhard Ritzler 
Gemeinde Kohlberg       Gemeinde Lauterach 
 
 
 
 
Bürgermeister Michael Schlecht    Bürgermeister Peter Nußbaum 
Gemeinde Lenningen      Gemeinde Lichtenstein 
 
 
 
 
Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler    Bürgermeister Mike Münzing 
Stadt Metzingen       Stadt Münsingen 
 
 
 
 
Bürgermeister Rolf Kammerlander    Bürgermeister Matthias Bäcker 
Gemeinde Neidlingen      Stadt Neuffen 
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Bürgermeisterin Verena Grötzinger    Bürgermeister Rudolf Heß 
Stadt Owen        Stadt Pfullingen 
 
 
 
 
Oberbürgermeisterin Barbara Bosch    Bürgermeister Michael Donth 
Stadt Reutlingen       Gemeinde Römerstein 
 
 
 
 
Bürgermeister Eberhard Wolf     Bürgermeister Michael Knapp 
Gemeinde St. Johann      Stadt Schelklingen 
 
 
 
 
Bürgermeister Johannes Züfle     Bürgermeister Hartmut Walz 
Stadt Weilheim an der Teck     Gemeinde Westerheim 
 
 
 
 
Bürgermeister Hubertus-Jörg Riedlinger 
Gemeinde Zwiefalten 



Normgeber: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz

Aktenzeichen: 52-8604.13/8602.50
Erlassdatum: 09.12.2010
Fassung vom: 09.12.2010
Gültig ab: 01.01.2011
Gültig bis: 31.12.2024
Quelle: Land Baden-Württemberg
Gliederungs-Nr: 790
Fundstelle: GABl. 2010, 568

 

Anlage 1: Verordnungsmuster Bannwald

 
 

Verordnungsmuster Bannwald

 
 

Verordnung der (Körperschafts-)Forstdirektion …
über den Bannwald

»Name«
Vom ...

 
 
Auf Grund von § 32 Landeswaldgesetz (LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995 (GBl. S. 685),
wird verordnet:

 
 

Allgemeine Vorschriften

 
 

§ 1
Erklärung zum Bannwald

 
 
Die in § 2 näher bezeichneten Flächen im Forstbezirk ... auf dem Gebiet der Gemeinde ..., Gemarkung ...,
Landkreis ..., Regierungsbezirk ... werden zum Bannwald erklärt.

Der Bannwald führt die Bezeichnung
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»Name«.

 
 

§ 2
Schutzgegenstand

 
 
(1) Der Bannwald hat eine Größe von rd. ... ha.1

(2) Beschreibung des Gebietes,2

Das Schutzgebiet im Staatswald/Gemeindewald/Privatwald ... liegt ca. ... m / km <Himmelsrichtung>
von der Gemeinde ... und beinhaltet die Abteilungen ..., ..., ..., ... und ... des/der Distrikte(s) ....

(3) Die Grenzen des Bannwaldes sind in einer Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25000 mit durchgezogener
schwarzer Linie mit Bürstensignatur sowie in Detailkarten im Maßstab 1 : 10000 mit durchgezogener
schwarzer Linie mit Bürstensignatur eingetragen3. Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung.

Die Verordnung mit Karten wird bei der Forstdirektion/Körperschaftsforstdirektion ..., beim staatli-
chen/kommunalen Forstamt in ... und bei der unteren Verwaltungsbehörde ... auf die Dauer von 3 Wo-
chen, beginnend am Tag nach Verkündung dieser Verordnung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht
durch jedermann während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt.

(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Auslegungsfrist bei den in Absatz 3 Satz 3 bezeich-
neten Stellen zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten niedergelegt.

 
 

§ 3
Schutzzweck

 
 
Schutzzweck des Bannwaldes ist es, die unbeeinflußte, spontane Entwicklung des Waldes4 mit seinen
Tier- und Pflanzenarten (Schutz des Sukzessionsablaufs, Prozeßschutz) sowie die wissenschaftliche Be-
obachtung der Entwicklung zu gewährleisten.

Dies beinhaltet den Schutz der Lebensräume und -gemeinschaften, die sich im Gebiet befinden, sich im
Verlauf der eigendynamischen Entwicklung des Waldbestandes innerhalb des Schutzgebietes ändern
oder durch die eigendynamische Entwicklung entstehen.

 
 

§ 4
Verbote
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(1) Im Bannwald sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verände-
rung im Schutzgebiet oder seines Naturhaushaltes, zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beein-
trächtigung der wissenschaftlichen Erforschung des Bannwaldes führen oder führen können, insbeson-
dere die im Absatz 2 genannten Handlungen.

(2) Insbesondere ist es verboten:

1. den Waldbestand forstwirtschaftlich zu nutzen oder Holz anderweitig zu entnehmen;

 

2. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile einzubringen, zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören;

 

3. Waldwege mit Ausnahme von Fußwegen anzulegen;

 

4. den Wald außerhalb der Wege zu betreten.

(Weitere mögliche Verbote siehe Anm. 5).5

 
 
 

§ 5
Zulässige Handlungen

 
 
(1) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd/und der Fischerei/bleibt unberührt mit der Maßgabe, daß

1. Hochsitze landschaftsgerecht aus naturbelassenen Rundhölzern errichtet werden,

 

2. keine Wildäcker, Wildwiesen oder Fütterungen angelegt oder Schußschneisen freigehalten werden,

 

3. für die natürliche Verjüngung der vorkommenden Waldgesellschaften angepaßte Wildbestände her-
gestellt werden.

 

(2) Die Verbote des § 4 gelten weiter nicht für folgende im Einvernehmen mit der höheren Forstbehörde
durchgeführte Maßnahmen:

1. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen;

 

2. für die Bekämpfung von Forstschädlingen, wenn diese angrenzende Wälder erheblich gefährden;

 

3. für Zaunbauten, die zur Abschätzung des Verbißdruckes, zur Sicherung der natürlichen Verjüngung
oder für wissenschaftliche Untersuchungen notwendig sind;

 

4. für Verkehrssicherungsmaßnahmen;

 

5. für Entnahmen von Pflanzen oder Pflanzenteilen in geringem Umfang im Rahmen der wissenschaft-
lichen Betreuung oder für Zwecke der Generhaltung.
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